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Bauzeitverzögerungen bei Stahlbauprojekten
Rechtlicher Rahmen, Konfliktprävention und Konfliktlösung

Obein Stahlbauprojekt konfliktfrei abgewickelt werden kann, hängt wesentlich von der
Mitwirkung des Auftraggebers, z. B. der Planung, der Beistellung und der Koordination ab.
Durch Änderungs- und Zusatzwünsche oder externe Einflüsse kann es zu Bauzeitverlän-
gerungen und damit zu Mehrkosten für den Auftragnehmer kommen. Das Stahlbau-Unter-
nehmen steht in der Liefer- und Leistungskette weit hinten, sodass sich zeitliche Verzöge-
rungen der vorangegangenen Werke vor allem bei ihm kumulieren. Aus der Bauzeitverzö-

~ gerung resultierende Mehrkosten kann der Auftragnehmer imWesentlichen auf drei
.• Anspruchsgrundlagen aufbauen, die jedoch unterschiedliche Anforderungen stellen und

frühzeitig - bereits baubegleitend - beachtet und erfüllt werden müssen. Vermeiden las-
sen sich solche Konflikte jedoch nur durch vorausschauende Vertragsgestaltung. Dabei
sollte daran gedacht werden, außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren zu vereinbaren.

Delavs in the steel construction progress - Legal framework, conflict prevention and
conflict resolution. Steel construction heavily depends on employers' planning, provision
of ground and material, coordination of the construction progress. Due to changes and
additional requests or other interferences in the construction process, it often comes to
time shifts or extensions and thus to additional costs for the contractor. Since the erec-
tion of steel construction comes at the very end precedent delays may cumulate. The
Contractor may base his claims on three main legal grounds but needs to be aware of
different legal requirements. An early contract management and a good documentation
are essential. Conflicts resulting there from can be avoided by the forward-Iooking draft-
ing of the contracr. including stipulations on alternative dispute resolutions.

Bauzeitverzögerungen - Heraus-
forderung für die kaufmännische

..• Projektabwicklung

Gäbe es die nach oben offene Richter-
Skala nicht nur für Erdbeben, sondern
auch für Zivilprozesse, die Stärke 7
auf dieser Richter-Skala wäre bei Bau-
prozessen schnell überschritten. Bau-
ablaufstörungen und Bauzeitverlänge-
rungen führen zu den ärgerlichsten,
schwierigsten und langwierigsten ge-
richtlichen Auseinandersetzungen. Das
gilt nicht zuletzt für Projekte mit Stahl-
bau-Anteil: Die Stahlbauleistungen
hängen wesentlich von bauseitiger Pla-
nung und Vorleistungen ab. Zur Stahl-
bau-Montage kommt es erst relativ
spät, bis dahin können sich die Pro-
bleme bereits akkumuliert haben und
der Stahlbau-Unternehmer hat es aus-
zubaden. Seine Mehrkosten-Forderun-
gen kann der Auftragnehmer im We-

sentlichen auf drei verschiedenen
rechtlichen Anspruchsgrundlagen auf-
bauen. Doch sind deren Voraussetzun-
gen unterschiedlich, was er bereits bei
der Projektbearbeitung beachten muss.

1.1 Vergütungsanspruch

Belastungen, die sich aus der Bauzeit-
verlängerung ergeben, können als Teil
des Vergütungsanspruchs angesehen
werden. Die Mehrkosten sind dann bei
der Bildung eines neuen Preises zu be-
rücksichtigen. Dieser neue Preis wird
nach den Grundlagen der Preisermitt-
lung bewertet (vgl. § 2 Abs. 5,6 VOB/B).
Haben sich die kalkulierten Ansätze
aufgrund von Änderungen des Bau-
entwurfs oder sonstiger Anordnungen
des Auftraggebers, die zu der Bauzeit-
verlängerung geführt haben, erhöht,
so gehen sie in die Neuberechnung des
jeweiligen Einheitspreises ein. Der

Auftragnehmer muss darlegen, dass es
sich tatsächlich um solche aus der
Sphäre des Auftraggebers stammen-
den Änderungen oder sonstige Anord-
nungen handelt. Bei ausweichendem
Verhalten des Auftraggebers muss not-
falls eine ausdrückliche Anordnung
verlangt werden. Berechnet man die
Vergütung für die Bauzeitverlänge-
rung auf dieser Anspruchsgrundlage,
sind die gleichen Anforderungen zu
stellen, wie sie auch sonst für Nach-
träge aus geänderten oder zusätzlichen
Leistungen bestehen. Ausgangspunkt
für die Betrachtung ist der Zeitpunkt
des Vertragsschlusses bzw. die dem
Vertragsschluss zugrunde gelegte Ur-
kalkulation des Auftragnehmers.

1.2 Schadensersatzanspruch

Daneben (einige sagen stattdessen,
wieder andere lehnen den Vergütungs-
anspruch ganz ab) besteht die Mög-
lichkeit, den Auftraggeber wegen Be-
hinderung auf Schadensersatz in An-
spruch zu nehmen (vgl. § 6 VOB/B).
Die Berechnungsmethode ist eine an-
dere als bei den Nachträgen aus geän-
derter oder zusätzlicher Leistung.
Hier wird betrachtet, welche Vermö-
genssituation der Auftragnehmer ge-
habt hätte, wenn es die Bauzeitverlän-
gerung nicht gegeben hätte. Diese Ver-
mögenssituation wird verglichen mit
der Vermögenssituation, die nun nach
der Bauzeitverlängerung für den Auf-
tragnehmer entstanden ist (Vorher/
Nachher-Vergleich). Bei dieser Me-
thode kommt es auf die ursprüngliche
Kalkulation nicht entscheidend an.
Der Auftragnehmer macht die tatsäch-
lichen Kosten, die ihm aus der scha-
densstiftenden Handlung entstanden
sind, geltend. Nach § 6 VOB/B muss
sich der Auftragnehmer allerdings ge-
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fallen lassen, dass kein Gewinn ersetzt
wird. Da es sich um einen Schadens-
ersatzanspruch handelt, muss der Auf-
tragnehmer auch darlegen, dass der
Auftraggeber seine vertraglichen Ver-
pflichtungen schuldhaft verletzt hat.
So führt zum Beispiel schlechtes Wet-
ter, das eine Bauzeitverzögerung mit
sich bringt, nicht zu einem Schadens-
ersatzanspruch, Auch muss sich nach
einer verbreiteten Rechtsmeinung der
Auftraggeber Versäumnisse oder Ver-
fehlungen anderer von ihm beauftrag-
ter Unternehmen in der Regel nicht
zurechnen lassen, sofern er sie nicht
gerade zur Erfüllung seiner vcrtragli-
chen Pflichten gegenüber dem Auftrag-
nehmer einsetzt. Ursache und Wirkung
müssen sauber dokumentiert und he-
rausgearbeitet werden,

1.3 Entschädigungsanspruch

Schließlich kann sich ein Anspruch auf
angemessene Entschädigung ergeben,
wenn der Auftraggeber seiner Mitwir-
kungspflicht nicht nachgekommen ist
(§ 642 BG B), Dieser Anspruch gehört
zu den in Literatur und Rechtspre-
chung zurzeit am meisten diskutierten
Grundlagen, Während die einen in
§ 642 BG B einen Tatbestand sehen, der
den Auftragnehmer für alle Nachteile
entschädigen soll, die auf einer fehlen-
den Mitwirkungshandlung des Auftrag-
gebers beruhen, sehen die anderen hier
lediglich eine Erstattung für vorgehal-
tene Geräte, Material, Personal etc, für
die Dauer des Annahmeverzuges, Hin-
gegen sollen z, B, Kostensteigerungen,
die sich aus der Bauzeitverzögerung
ergeben, nach anderen Grundsätzen
behandelt werden, Je nachdem, wel-
cher Theorie man folgen möchte, erge-
ben sich sowohl Unterschiede in der
Art ihrer Herleitung als auch in der
Höhe des Anspruchs, Der Projektleiter
muss die jeweiligen Voraussetzungen
kennen, um die Fakten und Zahlen
richtig aufbereiten zu können.

1.4 Sonderfälle

Zu diesen klassischen Fällen der Bau-
zeitverzögerung aus Gründen, die in
der Sphäre des Auftraggebers liegen,
kommen sodann Spezialfälle bei der
öffentlichen Auftragsvergabe, wenn
der Zuschlag erst später als ursprüng-
lich vorgesehen erteilt wird und sich
bereits durch diese Verzögerung Kos-
tenerhöhungen ergeben, z, B, aufgrund
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höherer Beschaffungspreise auf dem
Weltmarkt. Nach der BGH-Recht-
sprechung (BGH 2009-05-11, NJW
2009,2443), ist hier analog § 2 Abs, 5
VOB/B vorzugehen, mit zahlreichen
Besonderheiten, die bei der Vorberei-
tung der Nachträge zu beachten sind,

Darüber hinaus gibt es Fälle, in
denen Bauzeitverzögerungen weder
aus der Sphäre des Auftraggebers noch
aus derjenigen des Auftragnehmers
stammen und bei denen erst durch die
Auslegung des Vertrages geklärt wer-
den muss, wer dieses Risiko trägt. Ein
wichtiger Fall ist hier das so genannte
Baugrund-Risiko, oder - bezogen auf
den Stahlbau - das Risiko, dass das Be-
standsgebäude, an das die Stahlbau-
konstruktion ansetzen soll, Probleme
aufweist, die zu Mehrkosten beim Auf-
tragnehmer, insbesondere durch da-
durch hervorgerufene Bauzeitverzöge-
rungen führen, Die Behandlung dieser
Fälle ist ebenfalls höchst umstritten,
Das Thema Prüf- und Hinweispflichten
spielt hier eine wichtige Rolle [11,Wenn
der Vertrag - leider - nichts dazu her-
gibt, muss der Nachtrag entsprechend
der hierzu bisher ergangenen Recht-
sprechung aufbereitet werden,

2 Konflikt-Prävention

Die Baubeteiligten verdienen ihr Geld
mit ihrem Kerngeschäft und nicht mit
Bauprozessen, Es ist deshalb im bei-
derseitigen Interesse, Baustreitigkei-
ten zu vermeiden, Eine sorgfältige Pla-
nung des Auftraggebers, eine unmiss-
verständliche Leistungsbeschreibung
und ein offener und fairer Umgang
können wesentlich dazu beitragen.
Bereits bei Vertragsschluss sollten sich
die Parteien intensiv darüber Gedan-
ken machen, wie sie mit den Proble-
men der Bauzeit umgehen wollen. Die
bloße Vereinbarung eines Standard-
Regelwerks, z, B, der VOB/B. genügt
nicht. Notwendig ist eine realistische
Betrachtung des geplanten Bauablaufs
mit Identifizierung der riskanten
Schnittstellen, die Festlegung eines
transparenten und sinnvollen Pr0ce-
dere, in das sowohl Auftragnehmer als
auch Auftraggeber und deren jew~
Erfüllungsgehilfen einbezogen "-er-
den. Das Thema Prüf- und Hin,,-os-
pflicht an den Schnittstellen der ein-
zelnen Verantwortungsbereiche spieII
dabei eine wesentliche Rolle :t:.

Nachträge, die auf Bauzeit\-erüID-
gerung beruhen, müssen gut ~

sein, damit der Auftraggeber sie nach-
vollziehen und ihnen folgen kann,
Die von der Rechtsprechung entwi-
ckelten Voraussetzungen sind aber
kein Selbstzweck~ Sie dienen insbe-
sondere nicht dazu. dem :\uftraggeber
und seinen Architekten die pauschale
Kürzung von Nachträgen zu erleich-
tern, Gerade der öffentliche Auftrage-
ber ist an das Gesetz gebunden. Lei-
der zeigt sich in der Praxis ein Trend,
die Prüfung von :-';achuagen den be-
auftragten Architektur- und Ingeni-
eurbüros zu überlassen. Hier muss ein
Wandel erfolgen. denn die :-';achträge
sind nicht selten auf _~derungen des
Bauentwurfs oder sonstige Anordnun-
gen gerade dieser Architekten oder
Ingenieure zuruckzufiih.ren. Geben
sie dem ~achtrag Slat1. setzen sie sich
wegen der \tehrk05lell einem Vorwurf
ihres Auftraggebers aus.. Die Praxis
macht das Architektur- oder Ingeni- l
eurbüro damit rum Ric:bter in eigener
Sache. was ~C w Isdiaft ethisch
und rechtlich abkbnr Diese Zumu-
tung sollte den _-\1.1•••klln- und Inge-
nieurbüros ~ enpmt "'erden~

Die Paneim soIIm für ein bau-
begleitendes Knallibmanagement
sorgen. 1..::0SIii •••••• die sich wäh-
rend der B ' ••••••• tg ergeben,
können \-.::JOb -t -'an sehr \;e\ bes-
ser gerqdl cu•••.als .-enn erst im
:-';achhineill •• • ' i der Schluss-
abrechnuo& p-" waden muss,
Ein neuo*s ~~ hierbei hel-
fen. Es ptIl-.z. wcnchiedene Ver-
fahrene ••• t _ ••• jeweiligen
BaupnJjcb waden kön-
nen. 0IiI5~ ••••• DbII sich aber

sdud ----PI- ".
3 ••••••• -sn?2
.277 wS S ~

Der"" F5 ••• ~eigt. dass
••- 0 ,• e-.l ••t:isfiihrung
~ •• 'F •••• n 5 n l iI gestellt
.ts*a .' •••.S •• uzen erge-
tim.. - ••• Projektleiter
••9 P' ~

11" •• 7 5· 0.- ' • 'F ,.ird es nur•__ -, ••••.. Far:lerungen we-

•• • 5 • *4 erfolgreich
.1d IL_~~eincaus-
••••• Ii-dF__ R F ,,-'on \'erfügt.
0.5 -S -. ~i machen;.-C •a'? n ~tzung ist
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bei größeren Projekten unabdingbar.
Ein strukturiertes Verfahren, unter
Einsatz sinnvoller Formblätter, Mess-
und Dokumentationstechniken muss
dafür sorgen, dass der Auftragnehmer
seiner Beweislast in vollem Umfange
nachkommen kann unter besonderer
Berücksichtigung der unterschied-
lichen Anforderungen für unter-
schiedliche Anspruchsgrundlagen :
Wer etwas haben will, muss die Vor-
aussetzungen dafür darlegen und be-
weisen, dass ihm der behauptete An-
spruch auch zusteht [3),
• Aufgrund der rechtlichen wie tat-
sächlichen Schwierigkeiten im Zusam-
menhang mit der Bauzeitverlängerung
empfiehlt sich die frühzeitige Einschal-
tung von Experten, Es gibt Bausachver-
ständige, die sich auf Bauzeitverlänge-
rung spezialisiert haben. Diese können
sowohl als von beiden Seiten beauf-
tragte Konflikt-Manager tätig werden
als auch als Privatgutachter, z, B. zur
Unterstützung bei der Aufbereitung der
notwendigen Claims. Eine fundierte ju-
ristische Hilfe wird allerdings dadurch
nicht entbehrlich werden.

3.2 Zum Ablauf und zur haftungs-
begründenden Kausalität

• Die Behinderungen müssen - bei
Geltung des § 6 VOB/B schriftlich -
angezeigt werden, auch wann sie wie-
der entfallen, um den tatsächlichen
Zeitraum der Behinderung erfassen
zu können [3).
• Der dem Vertrag zugrundeliegende
geplante SoIl-Ablauf muss dargelegt
werden. Ein einfacher Terminplan, der
dem Vertrag als Anhang beigefügt
wurde, ist eine gute Voraussetzung,
reicht aber oft nicht aus. Einige Ge-
richte verlangen bei Bauzeitverzöge-
rungen Darlegungen zum geplanten
Personalbedarf, andere die Darlegung,
dass die geplante Bauzeit ohne die Ein-
wirkungen von außen hätte eingehal-
ten werden können.
• Anschließend muss ein neuer Soll-
Ablauf dargestellt werden, der solehe
Effekte berücksichtigt, die nicht dem
Auftraggeber angelastet werden kön-
nen, also z. B.
- vom Auftragnehmer selbst verur-

sachte Verzögerungen
- Mehrleistungen, die der Auftragneh-
mer in Auftrag bekommen hat.
Wenn er diese Anordnung entgegen-
nimmt, ohne gleichzeitig darauf hin-
zuweisen, dass diese Ausführung

weitere Kosten aufgrund der damit
verbundenen Bauzeitverzögerung
verursachen könnten, die mit den
geänderten Einheitspreisen nicht ab-
gedeckt werden, kann dies zum Ver-
lust des Anspruchs führen.

- Maßnahmen sind darzustellen, die
der Auftragnehmer im Rahmen sei-
ner Schadensminderungspflicht er-
griffen hat, z. B. UmsteIlung des Fer-
tigungs- und Montageablaufs, ander-
weitiger Einsatz der Arbeitskräfte
und/oder Verbrauch von Pufferzeiten.

• Diesem so aktualisierten Soll-Ablauf
ist nun der tatsächliche Ist-Ablauf ge-
genüberzustellen. Was im Einzelnen
bei diesem Soll/Ist-Abgleich zu berück-
sichtigen ist, wird von den Baubetrieb-
lern sehr unterschiedlich beurteilt.
Wenn aber schon die Experten sich
nicht einig sind, wird auch der Projekt-
leiter an seine Grenzen stoßen.
• Es muss dargelegt und bewiesen wer-
den, dass die Bauzeitverzögerung von
dem Auftraggeber verursacht wurde.
Behauptete Pflichtverletzungen des
Auftraggebers bzw. seiner Erfüllungs-
gehilfen müssen nachgewiesen werden.

3.3 Zu den Mehrkosten

• Es versteht sich von selbst, dass
sämtliche geltend gemachten Kosten
auch belegt werden müssen. So müs-
sen auch die Einkaufspreise belegbar
sein, wenn später erhöhte Beschaf-
fungskosten geltend gemacht werden
soIlen (welcher Preis für Lagerware?).
Der Rückgriff auf Angaben des statisti-
schen Bundesamtes reicht nicht aus.
Es muss unter Umständen sogar darge-
legt werden, warum die benötigte Ge-
samtmenge nicht vorab bestellt wer-
den konnte, um Mehrkosten zu ver-
meiden (OLG Köln NJW 2013,3039).
• Der erhöhte Personalaufwand schlägt
sich im Stahlbau besonders stark nie-
der. Wichtig ist hier eine Zeiterfassung,
die so aussagefähig ist, dass notfalls ge-
nau nachvollzogen kann, welcher Mit-
arbeiter sich um wie viel Uhr wo genau
mit welcher Aufgabe beschäftigt hat,
um jedem Gegenargument begegnen
zu können. Das gilt sowohl für die
Montage wie für die Fertigung wie für
die Bau-/Projektleitung.
• Werden aufgrund der Bauzeitverzö-
gerung vereinbarte Abschlagszahlun-
gen nicht gezahlt, muss der Auftrag-
nehmer unter Umständen zusätzliche
finanzielle Dispositionen treffen. Die
Kosten für die Aufnahme eines Zwi-

schenkredits oder die Inanspruch-
nahme eines Überziehungskredits kön-
nen in die Abrechnung fließen, müssen
aber sauber dokumentiert sein. Glei-
ches gilt für die Kosten nicht zeitge-
recht zurückgegebener Sicherheiten.
• Wenn später behauptet wird, dass es
zu einer Unterdeckung bei den Ge-
meinkosten gekommen ist, müssen
Soll und Ist der Gemeinkosten darge-
legt werden. Eine pauschale Zuschlags-
kalkulation, die nicht zwischen den
unterschiedlichen Gemeinkosten-Ar-
ten differenziert, ist schwerer zu vertei-
digen als eine detaiIlierte Kalkulation.
• Ob auch eine Vergütung für die Be-
arbeitung von Nachträgen verlangt
werden kann, ist höchst umstritten.
Auf jeden Fall empfiehlt es sich, wäh-
rend des Projektes den Zeitaufwand
auch der Projektleitung und des kauf-
männischen Unterbaus zu erfassen
und nachvollziehbar zuzuordnen.
Wenn diese Kosten ursachengerecht
auf das Projekt gebucht werden und
nicht in den Gemeinkostenzuschlägen
kalkuliert werden, können diese auch
unmittelbar berechnet werden.

Stahlbau-Projekte lassen sich nur bei
kooperativem Verhalten konfliktfrei
abwickeln. Stehen die Zeichen auf
Konflikt, sollten die zur Verfügung ste-
henden Instrumente der Konfliktbear-
beitung schneIl genutzt werden, um
die durch eine Bauzeitverzögerung
entstandenen Kosten nicht noch durch
die Auseinandersetzungen zu erhöhen.
Der Ausgang ist freilich ungewiss: Der
Projektleiter bleibt aufgefordert alles
zu unternehmen, damit das Stahlbau-
Unternehmen seiner Darlegungs- und
Beweislast nachkommen kann.
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